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1. EEG-Umlage 2022 sinkt auf den niedrigsten Stand seit 10 Jahren

Am 15. Oktober 2021 haben die vier Übertragungsnetzbetreiber die Höhe der EEG-Umlage für nicht-privilegierte
Letztverbraucher für das Jahr 2022 veröffentlicht. Die EEG-Umlage beträgt im nächsten Jahr nur noch 3,723 ct/kWh
statt 6,5 ct/kWh. Die EEG-Umlage sinkt um 2,8 ct/kWh bzw. 43 % und liegt damit auf dem niedrigsten Stand seit
10 Jahren. Möglich machten die Absenkung die gestiegenen Einnahmen aus dem EEG-Konto sowie Bundeszu-
schüsse. Wie nachhaltig dieser Effekt allerdings ist, bleibt abzuwarten und hängt sicherlich auch entscheidend von
der Zusammensetzung und der politischen Ausrichtung der neuen Bundesregierung ab.

2. EEG-Umlage - Messkonzept zur Drittmengenabgrenzung muss bis spätestens 1. Januar 2022 stehen

Mit der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zum 1. Januar 2021 wurde durch die Übergangsre-
gelung in § 104 Absatz 10 EEG 2021 die Frist für die verpflichtende Abgrenzung von eigen- und drittverbrauchten
Strommengen durch mess- und eichrechtskonforme Messung (ein weiteres Mal) bis zum 31. Dezember 2021 verlän-
gert.

Die Verlängerung der Umsetzungsfrist bis zum 1. Januar 2022 für die Erstellung eines Messkonzeptes zur Erfassung
und Abgrenzung umlagepflichtiger Strommengen gemäß EEG hat bei vielen Unternehmen zu-nächst für eine Ent-
spannung gesorgt. Diese Umsetzungsfrist läuft aber jetzt zum Jahresende aus. Ab dem 1. Januar 2022 müssen
Unternehmen dann ein Messkonzept vorweisen, das es ihnen ermöglicht, Drittstrommengen durch mess- und
eichrechtskonforme Messeinrichtungen eindeutig zu erfassen, abzugrenzen und zu melden, um ihre Umlage-
privilegien nicht zu gefährden. Unternehmen, die aufgrund Eigenversorgung und Drittbelieferung oder als stromkos-
tenintensive Unternehmen ein EEG-Umlageprivileg in Anspruch nehmen, müssen gegenüber dem zuständigen Netz-
betreiber bzw. Übertragungsnetzbetreiber ihre umlagepflichtigen Strommengen melden. Die Begünstigungen bei z.B.
EEG-umlagebefreitem oder umlagereduziertem Eigenstrom aus Eigenerzeugung gelten nur für diejenigen Strom-
mengen, die das Unter-nehmen selbst verbraucht, nicht für die an Dritte weitergeleiteten Strommengen.

Eine Umlageprivilegierung kann ab 1. Januar 2022 nur noch in Anspruch genommen werden, wenn die Abgrenzung
zwischen eigen- und fremdverbrauchten Strommengen den strengen rechtlichen Vorgaben nach § 62b EEG
2021 entspricht. Betroffene Unternehmen müssen dann ein Abgrenzungs- und Messkonzept vorhalten. Das gilt auch
dann, wenn Dritte unentgeltlich versorgt werden. Auf Verlangen des Netzbetreibers ist dieses von einem Wirtschafts-
prüfer zu testieren. Die Übertragungsnetzbetreiber haben bereits darauf hingewiesen, dass sie bei prüfungspflichtigen
Endabrechnungen für das Jahr 2021 eine durch einen Wirtschaftsprüfer geprüfte Erklärung nach § 104 Abs. 10 EEG
2021 im Jahr 2022 verlangen werden.

Auf Grund dessen empfehlen wir Ihnen Ihr Messkonzept, das die Grundlage für Ihre Erklärung nach § 104 Abs. 10
EEG 2021 darstellt, noch rechtzeitig zu erstellen und mit ihrem Wirtschaftsprüfer abzustimmen.

Bei Fragen zum Thema Messkonzept oder EEG-Umlageprivilegierung unterstützen wir Sie gerne. Informieren Sie
sich jetzt und sichern Sie den Erhalt Ihrer EEG-Privilegierungen.

3. Neue Vorgaben für die Abrechnung von Wärme und Kälte für Versorger

Seit dem 5. Oktober 2021 ist die Verordnung über die Verbrauchserfassung und Abrechnung bei der Versorgung
mit Fernwärme und Fernkälte (FFVAV) in Kraft und gilt für alle Wärme- und Kälteversorger. Die FFVAV enthält
eine Vielzahl neuer Vorgaben bzgl. Verbrauchserfassung und Abrechnung sowie die in diesem Zusammenhang
erforderliche Bereitstellung von Informationen.

Ab diesem Stichtag dürfen Wärme- und Kälteversorger nur noch fernablesbare und interoperable Messeinrich-
tungen neu installieren. Bestehende Messeinrichtungen, die technisch nicht diesen Anforderungen entsprechen
sind bis zum 31. Dezember 2026 nachzurüsten oder auszutauschen.

Sobald fernablesbare Messeinrichtungen installiert sind, muss der Versorger dem Kunden mindestens zweimal
jährlich Abrechnungs- und Verbrauchsinformationen unentgeltlich zur Verfügung stellen – auf Verlangen des Kun-
den sogar vierteljährlich oder in elektronischer Form. Ab dem 1. Januar 2022 muss der Versorger dann die Abrech-
nungsinformationen einschließlich Verbrauchsinformationen monatlich zur Verfügung stellen.



Auch inhaltlich müssen die Abrechnungen zukünftig deutlich umfangreicher ausgestaltet werden. So müssen
Abrechnungen nun neben den tatsächlichen Preisen und dem tatsächlichen Verbrauch des Kunden z.B. auch Infor-
mationen zum Gesamtenergiemix und den damit verbundenen jährlichen Treibhausgasemissionen, einen Ver-
gleich des gegenwärtigen Wärmeverbrauchs des Kunden mit dessen Wärmeverbrauch im gleichen Zeitraum des
Vorjahres in grafischer Form sowie Vergleiche mit dem normierten und durch Vergleichstests ermittelten Durch-
schnittskunden derselben Nutzerkategorie enthalten.

Die FFVAV zieht zahlreiche Änderungen an der Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit
Fernwärme (AVBFernwärmeV) nach sich. So erhalten Wärmekunden das Recht jährlich eine erhebliche Anpas-
sung ihres bisherigen Anschlusswertes zu verlangen. In Ergänzung zu den bisherigen Anforderungen an eine
wirksame Preisänderungsklausel regelt die AVBFernwärmeV nun ausdrücklich, dass eine Preisänderungsklausel
nicht einseitig durch öffentliche Bekanntgabe geändert werden darf. Auch diese Änderungen wirken sich unmit-
telbar auf bestehende Versorgungsverträge aus und müssen daher von Versorgern beachtet und umgesetzt werden.

Die Umsetzung dieser Vorgaben dürfte die meisten Versorger allerdings rechtlich aber auch hinsichtlich der erforder-
lichen Abrechnungsinfrastruktur vor erhebliche Herausforderungen stellen. Sollten Sie hier unsere Unterstützung be-
nötigen so stehen wir Ihnen mit rechtlichem Rat gerne zur Seite.

4. Coronabedingte Erleichterung bei der Umsatzbesteuerung für eigenverbrauchten PV-Strom

Mit dem BMF-Schreiben vom 5. November 2020 (BStBl I S. 1129) ergänzt das Bundesfinanzministerium sein BMF-
Schreiben vom 30. Juni 2020 (BStBl I S. 584) zur im II. Halbjahr 2020 geltenden Umsatzsteuersatzsenkung von 19
% auf 16 % und ermöglicht den Anlagenbetreibern, die den erzeugten Strom auch für private Zwecke nutzen eine
erhebliche Vereinfachungsregelung und Kostenersparnis.

Unter der Tz. 6 des BMF-Schreibens wird wie folgt ausgeführt:

„Auf die Entnahme von Strom im Jahr 2020 durch einen Unternehmer aus seinem Unternehmen für Zwecke, die
außerhalb seines Unternehmens liegen, kann der zum 31. Dezember 2020 geltende Steuersatz angewendet wer-
den.“

Durch diese Regelung wird somit der umsatzsteuerliche Entnahmezeitpunkt für den gesamten privaten Selbstver-
brauch auf den 31. Dezember 2020 fingiert. Somit greift für die komplette Jahresentnahme 2020 der Steuersatz
von 16 %. Für Anlagenbetreiber, die diesen Strom für private oder nicht vorsteuerabzugsberechtigte Zwecke nutzen
ergibt sich dadurch eine unmittelbare und echte Kostenersparnis.

5. Solaranlagen auf Parkplätzen - Neue Fördermöglichkeiten nach dem EEG 2021

Im Rahmen der sogenannten Innovationsausschreibungen werden besondere Solaranlagen bei der Förderung
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 2021 (EEG 2021) bevorzugt:

Zum Ausschreibungstermin am 1. April 2022 ist ein spezielles Leistungssegment in Höhe von 150 MW für
diese besonderen Solaranlagen „reserviert“. Diese Anlagen müssen also nicht mit anderen Solaranlagen um eine
Förderung konkurrieren.

Welche Kriterien besondere Solaranlagen erfüllen müssen, hat die Bundesnetzagentur am 1. Oktober 2021 nä-
her definiert: Zu den besonderen Solaranlagen gehören neben Solaranlagen auf Ackerflächen (Agri-PV), und Ge-
wässern (Floating-PV) auch Solaranlagen auf Parkplatzflächen. Parkplatzflächen sind Parkplätze und Flächen, die
vorwiegend dem Abstellen von Kraftfahrzeugen, Fahrrädern oder anderen Fahrzeugen dienen, hierzu zählen z.B.
auch Manövrierflächen, untergeordnete Zierflächen und Zuwegungen. Es sind sowohl öffentliche als auch nicht-
öffentliche Parkplatzflächen umfasst. Die Parkplatzflächen dürfen nicht vorrangig zum Zweck der Errichtung von
Solaranlagen angelegt worden sein und das Parken darf durch die Errichtung der Solaranlagen nicht wesentlich
beeinträchtigt werden.

Planen Sie Solaranlagen auf Parkplatzflächen und möchten Sie die neuen Fördermöglichkeiten nutzen? Wir unter-
stützen Sie gerne dabei.



6. „Redispatch 2.0“ - neue Vorgaben für Anlagenbetreiber und Netzbetreiber ab 1. Oktober 2021

Seit 1. Oktober 2021 gelten neue Vorgaben zum Engpassmanagement im Stromnetz („Redispatch 2.0“) und sind
von allen Marktakteuren anzuwenden. Hieraus ergeben sich insbesondere neue Pflichten für Betreiber von Stromer-
zeugungsanlagen. Für Anlagen ab einer Leistung von 100 kW wird damit das bisherige Einspeisemanagement er-
setzt. Der Gesetzgeber gewährt ausgewählten Anlagenbetreibern und Netzbetreibern einen Aufschub von fünf Mo-
naten bis zur obligatorischen Umsetzung.

Haben Sie Fragen zur Erfüllung der Anforderungen aus dem „Redispatch 2.0“ bezogen auf Ihre konkrete Anlage, so
stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

7. Novelle der Ladesäulenverordnung - Neue Pflichten für Ladesäulenbetreiber

Am 17. September 2021 hat der Bundesrat dem Regierungsvorschlag zur geänderten Ladesäulenverordnung zuge-
stimmt und die Novelle der Ladesäulenverordnung (LSV) verabschiedet. Sie bringt nicht nur neue Vorgaben für
ein einheitliches Bezahlsystem beim punktuellen Laden sowie für eine einheitliche Datenschnittstelle mit sich,
sondern konkretisiert auch das Merkmal der öffentlichen Zugänglichkeit.

Die Überarbeitung der LSV ist Teil des Masterplans Ladeinfrastruktur. Neben neuen technischen Vorgaben zum
angeschlagenen Kabel, standardisierten Datenschnittstellen und zur Abwicklung von energiewirtschaftlich
relevanten Lade- und Steuerungsvorgängen über ein Smart-Meter-Gateway enthält die Änderungsverordnung
Neuregelungen zu den Bezahlsystemen. So muss der Betreiber eines Ladepunkts an dem jeweiligen Ladepunkt
oder in dessen unmittelbarer Nähe, die für den bargeldlosen Zahlungsvorgang erforderliche Authentifizierung ermög-
lichen und einen kontaktlosen Zahlungsvorgang mindestens mittels eines gängigen Debit- und Kreditkartensystems
durch Vorhalten einer Karte mit der Fähigkeit zur Nahfeldkommunikation anbieten. Ab 1. Juli 2023 besteht die
Pflicht zur Vorhaltung eines kartenbasierten Bezahlsystems für alle neu errichteten Ladesäulen. Ab dem 1.
Januar 2027 müssen dann grundsätzlich alle Ladepunkte mit einer Ladeleistung ab 50 kW diese Anforderungen
erfüllen und gegebenenfalls nachgerüstet werden.

Entscheidend für das Bestehen von Pflichten nach der LSV ist auch die öffentliche Zugänglichkeit eines Ladepunk-
tes. Nach der Definition der novellierten LSV ist ein Ladepunkt öffentlich zugänglich, wenn der zum Ladepunkt
gehörende Parkplatz von einem unbestimmten oder nur nach allgemeinen Merkmalen bestimmbaren Perso-
nenkreis tatsächlich befahren werden kann, es sei denn, der Betreiber hat am Ladepunkt oder in unmittelbarer
räumlicher Nähe zum Ladepunkt durch eine deutlich sichtbare Kennzeichnung oder Beschilderung die Nutzung auf
einen individuell bestimmten Personenkreis beschränkt.

Wie sinnvoll und vor allem nachhaltig die Novellierung der LSV zum jetzigen Zeitpunkt war, bleibt abzuwarten: Auf
europäischer Ebene steht die Novellierung der Richtlinie 2014/94/EU über den Aufbau der Infrastruktur für alternative
Kraftstoffe (AFI) an, um die technischen Vorgaben beim Laden europaweit zu vereinheitlichen. Aus diesem Grund
wird die Novellierung der LSV derzeit von Verbänden und Marktakteuren kritisch gesehen, da zu erwarten ist, dass
nach der Novellierung der AFI zeitnah eine erneute Anpassung der LSV erforderlich wird. Wir halten Sie über die
Entwicklungen in unseren folgenden Newslettern auf dem Laufenden.
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Fundstellennachweis

1. EEG-Umlage 2022 sinkt auf den niedrigsten Stand seit 10 Jahren
Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber, www.netztransparenz.de.

2. Coronabedingte Erleichterung bei der Umsatzbesteuerung für eigenverbrauchten PV-Strom
BMF-Schreiben vom 5. November 2020 (BStBl I S. 1129), BMF-Schreiben vom 30. Juni 2020 (BStBl I S. 584).
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